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  Resolution 2384 (2017) 
 

 

  verabschiedet auf der 8089. Sitzung des Sicherheitsrats 

am 7. November 2017 
 

 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen Resolutionen betreffend die 

Konflikte im ehemaligen Jugoslawien sowie die einschlägigen Erklärungen seines Präsi-

denten, namentlich die Resolutionen 1031 (1995) vom 15. Dezember 1995, 1088 (1996) 

vom 12. Dezember 1996, 1423 (2002) vom 12. Juli 2002, 1491 (2003) vom 11. Juli 2003, 

1551 (2004) vom 9. Juli 2004, 1575 (2004) vom 22. November 2004, 1639 (2005) vom 

21. November 2005, 1722 (2006) vom 21. November 2006, 1764 (2007) vom 29. Juni 

2007, 1785 (2007) vom 21. November 2007, 1845 (2008) vom 20. November 2008, 1869 

(2009) vom 25. März 2009, 1895 (2009) vom 18. November 2009, 1948 (2010) vom 

18. November 2010, 2019 (2011) vom 16. November 2011, 2074 (2012) vom 14. Novem-

ber 2012, 2123 (2013) vom 12. November 2013, 2183 (2014) vom 11. November 2014, 

2247 (2015) vom 10. November 2015 und 2315 (2016) vom 8. November 2016, 

 in Bekräftigung seines Bekenntnisses zur politischen Regelung der Konflikte im 

ehemaligen Jugoslawien unter Wahrung der Souveränität und territorialen Unversehrtheit 

aller dortigen Staaten innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen, 

 unter Hervorhebung seiner Entschlossenheit, die Durchführung des Allgemeinen 

Rahmenübereinkommens für den Frieden in Bosnien und Herzegowina und der dazugehö-

rigen Anhänge (zusammen als „das Friedensübereinkommen“ bezeichnet, S/1995/999, An-

lage) sowie der einschlägigen Beschlüsse des Rates für die Umsetzung des Friedens zu un-

terstützen, 

 Kenntnis nehmend von den Berichten des Hohen Beauftragten, namentlich von sei-

nem jüngsten Bericht vom 24. Oktober 2017, 

 positiv vermerkend, dass mit dem Beginn der Umsetzung der von Bosnien und Her-

zegowina im Juli 2015 angeno1.99ET
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 unter Hinweis auf alle Abkommen über die Rechtsstellung der Truppen, auf die in 

Anlage B des Anhangs 1-A des Friedensübereinkommens Bezug genommen wird, und die 

Parteien daran erinnernd, dass sie verpflichtet sind, diese auch weiterhin einzuhalten, 

 ferner unter Hinweis auf die Bestimmungen seiner Resolution 1551 (2004), die sich 

auf die vorläufige Anwendung der Abkommen über die Rechtsstellung der Truppen in An-

lage B des Anhangs 1-
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 6. ermächtigt die Mitgliedstaaten, auf Ersuchen der EUFOR ALTHEA oder des 

NATO-Hauptquartiers alle zur Verteidigung der EUFOR ALTHEA beziehungsweise der 

NATO-Präsenz erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen und beide Organisationen bei der 

Durchführung ihres Auftrags zu unterstützen, und anerkennt das Recht sowohl der EUFOR 

ALTHEA als auch der NATO-Präsenz, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 

sich gegen einen Angriff oder die Androhung eines Angriffs zu verteidigen; 

 7. ermächtigt die nach den Ziffern 3 und 4 tätig werdenden Mitgliedstaaten, im 

Einklang mit Anhang 1-A des Friedensübereinkommens alle erforderlichen Maßnahmen 

zu ergreifen, um die Einhaltung der Regeln und Verfahren für die Einsatzführung und 

Kontrolle im Luftraum über Bosnien und Herzegowina für den gesamten zivilen und mili-

tärischen Flugverkehr sicherzustellen; 

 8. fordert die Parteien nachdrücklich auf, die Durchführung umfassender Refor-

men auf inklusive Weise und zum Wohl aller Bürger sowie im Einklang mit der europäi-

schen Perspektive, auf die sich das Land verpflichtet hat, zu beschleunigen, und fordert sie 

ferner auf, jede polarisierende Politik, Handlung und Rhetorik zu unterlassen; 

 9. fordert die Parteien nachdrücklich auf, im Einklang mit dem Friedensüberein-

kommen ihrer Verpflichtung nachzukommen, uneingeschränkt mit allen Stellen zusam-

menzuarbeiten, die an der Durchführung dieser Friedensregelung beteiligt sind, wie in dem 

Friedensübereinkommen, namentlich Anhang 4, beschrieben; 

 10. bekräftigt, dass Bosnien und Herzegowina nach dem Friedensübereinkommen 

aus zwei Gebietseinheiten besteht, die kraft der Verfassung Bosnien und Herzegowinas 

rechtlich existieren, und bekräftigt ferner, dass jede Änderung der Verfassung gemäß dem 

darin vorgeschriebenen Änderungsverfahren vorgenommen werden muss; 

 11. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben. 

 


